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A n fra g e 

der Abgeordne ten VI'. flIESINGER., Dip Z. Ing. Rieg ler 

und Genossen 

an die Frau Bundesminister für Gesundheit und Umweltschutz 

betreffend ImpOl?tkontro l len gemäl3 Lebensm'i tte 1gesetz 1975 

Bei der 2. geaundheitspoZitischen Konferenz hat sich die OVP 

mit den Themen "Gesunde Ernahrung" und "Ernährungssiche~ung" 

beschäftigt. Dabei wurde der Standpunkt bekraftigt., daß zur 

Lösung von Ernährungsproblemen zuerst einmal für die 

Bevölkerung eine geBunde Ernährung sichergestellt werden 

muß. Das Lebensmittelgesetz bietet dafür di.e Voraussetzung., 

jedoch müssen auch jene Lebensmittel kontrolliert werden., 

die nach Osterreich importiert werden. 

Am 12. Oktober 1977 brachte die Tageszeitung "Kurier" einen 

Bericht über Ankündigungen des bundeskanzlers auf strengere 

Importkontrollen bei Lebensmitl;eln. In diesem Bericht hie/3 

es wörtlich: "Als eines der Mittel zur Eindämmung dieser 

Lebensmittelimporte nannte Kreiaky schärfere Kontrollen na6h 

dem Lebensmittelgesetz: "Es gibt eine Fülle von Konserven., die 

nicht den strengen österreichischen Bestimmungen entsprechen"". 

Zum Zeitpunkt., da der Bundeskanzler diese Feststellungen traf., 

war das Lebensmittelgesetz 1975 bereits mehr als zwei Jahre in 

Kraft. Inzwischen ist wieder beinahe ein halbes Jahr vergangen. 

Trot.?dem "ist das Bundesmin-i..s"terium für Gesundheit und Umwelt­

schutz in dieser Frage - was das Ergebnis betrifft - weiterhin 

untätig gebZieben. 
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Damit werden trotz eines sehr strengen 8sterreiohisohen Lebens­

mittelgesetzes die Konsumenten der Gefahr ausgesetzt" mit 

Importnahrungsmitteln versorgt zu werden" die aufgrund der 

Herstellung" Verarbeitung und Konservierung in österreioh 

nioht in Verkehr gebraohi werden dUrften. DarUber hinaus werden 

die 8sterreiohisohe Landwirtsohaft" das verarbeitende Gewerbe 

und die Nahrungsmittelindustrie einem ungZeiohen Wettbewerb 

aUSGeliefert. Jlährend 8stel'>reiohisohe Produzenten zum Te'il 

geradezu sohikan8se Auseinandersetzungen Uber sioh ergehen 

lassen mUssen ("Krieg" um die Farbe von Wursthäuten)" kommt 

die ausländisohe Ware ungehindert herein. 

§ 10 des Lebensmittelgesetzes 1975 gibt dem Bundesminister fUr 

Gesundheit und Umweltsohutz eine Reihe von M8gZiohkeiten" z.B. 

"Vorsohriften für das InverkelZ1?bringen von Leb(~nsmitte Zn . .... 

zu erlassen; Kontrollmaßnahmen vorzusohreiben; das Inverkehr-

bringen ...... von einer vorhergehenden Untersuchung ..... . 

abhängig zu machen". 

§ 31 des Lebensmittelgesetzes 1975 sieht vor: "Der Bundesminister 

für Gesundheit und Umweltsohutz kann!) wenn das zur Sioherung 

einer einwandfreien Nahrung oder zum Sohutz der Verbrauoher vor 

Gesundheitssohädigung oder vor Täusohung geboten ist" im 

Einvernehmen mit dem Bundesminister für Finanzen mit Verordnung 

bestimmen" daß die Einfuhr best1:mmter!) diesem Bundesgesetz 

unterliegender Waren" nur zulässig ist" wenn eine UnbedenkZiohkeits­

bestätigung einer in der Verordnung genannten inländisohen 

staatZiohen Untersuohungsanstalt vorgelegt wil?d. Diese muß aufgrund 

einer Untersuohung bestätigen" daJ3 die einzuführende Ware den 

in der Verordnung ausdrüokZioh genannten Zebensmittelreohtliohen 

Anforderungen entsprioht. Inder Verordnung kann auoh angeordnet 

wer'den" daß eine Begutaohtung (fJberprüfung) des ausländischen 

Erzeug~ (Liefer) -Betrlebes hinsioh t lioh bes -timmter Kri terien 

du:r'oh e1:nen 8stel'reiohischen Saohvel'sti:i.ndigen Voy'ausset;wng fül' 

die Bestätigung der Unbedenklichkeit ist." 

1759/J XIV. GP - Anfrage (gescanntes Original)2 von 4

www.parlament.gv.at



• :5 -

Bisher wurde eine einzige Verordnung im Sinne des § 31 erZassen, 

n~mZich di~ Verordnung vom 7. Marz 1977 "Uber die Einfuhr von 

Ei-Praparaten" (BundesgesetzbZatt Nr. 135). 

Sogar eine Verordnung über die "Bekanntgabe von importierten 

Waren" (Importme Zdeverordnung) bef-inde t sich ers t im Entwurf­

stadium. 

Und dies, obwohl das Lebensmittelgesetz 1975 nun beinahe drei 

Jahre in Kraft ist. Obwohl es der erklärte Wille des Gesetzgebers 

war, daß entsprechende Verordnungen rasch erlassen werden sollen. 

Im Ausschußbericht vom Janner 197 [j heißt es: "Der L1usschuß 

ersucht die uollziehenden Bundesministerien, für Milch und 

Erzeugnisse aus Milch ehebaldig eine Verordnung nach § 31, Abs.1 

zu er Zassen". 

Die unterzeichneten Abgeordneten richten daher an die Frau 

Bundesministel' ftl.!' Gesundhei t und Umtue Z tschutz fo 1gende 

A 11.. fra g e : 

1) Welche Verordnungen gemaß § 31 des Lebensmittelgesetzes 1975 

wurden bisher erlassen ? 

2) Welche Maßnahmen gemäß § 10 Lebensmittelgesetz19?5 wurden 

bisher zur Kontrolle importierter LebensmitteZ, Verzehrprodukte 

oder Zusatzstoffe ergriffen ? 

3) Welche Schwerpunkte sind [ar .1978 hinsicht'l1:ch der Nahrungs­

mitte lkontro Z Ze und I,ebensmitte lprüfung vOY'gesehen ? 
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4) Welche Verordnungen gemaß § 31 Lebensmittelgesetz 1975 

werden" Sie bis zu weldhem Zeitpunkt erlassen ? 

5) Welche Initiativen bestehen seitens Ihres Re8sorts~ um eine 

wirkungsvolle Kontrolle der Nahrungsmittelimporte aber 

Schwerpunktzollamter am Sitz staatlicher Untersuchungs­

anstalten zu gewahrleisten ? 
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